
9. Dezember 2014 
 
 

Objektkredit Bauvorhaben Erschliessung Kirchgasse West resp. 
Sonnenfeldweg von Fr. 615‘000.00 

______________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Gemäss Gemeindeordnung § 46 gilt folgende Regelung: Bevor über den Voranschlag 
beschlossen wird, sind nicht gebundene einmalige Ausgaben, die Fr. 500'000.00 und 
jährlich wiederkehrende Ausgaben die Fr. 100'000.00 übersteigen, von der Gemeinde-
versammlung unter einem besonderen Traktandum zu beschliessen. 
 
Folgender Objektkredit, welcher Fr. 500‘000.00 übersteigt, war bereits im Budget 2014 
vorgesehen. Dieser Kredit wurde der Gemeindeversammlung irrtümlich nicht gemäss dem 
in der Gemeindeordnung festgelegten Vorgehen vorgelegt. Dies wird mit diesem Antrag 
nachgeholt: 
 
Bauvorhaben: 
Erschliessung Kirchgasse West resp. Sonnenfeldweg 
 
Kostenschätzung:  2014 2015 
 
Strassenbau Kto. 620.501.93 205'000.--  205‘000.-- 
Landerwerb 620 m2 à Fr. 250.00 Kto. 620.501.93 155'000.--  155‘000.-- 
Strassenbeleuchtung Kto. 620.501.93 50'000.--  50‘000.-- 
Kanalisation Kto. 711.501.93 205'000.-- 175‘000.-- 30‘000.-- 

  

Brutto Anlagekosten inkl. MwSt. 615'000.-- 
Grundeigentümerbeiträge Antstösser 90 % -553'500.-- 
 
Nettoinvestitionskosten EG inkl. MwSt 61'500.-- 

 
Der Gemeinderat und die Abteilung Bau und Planung empfehlen Ihnen, auf die Vorlage 
einzutreten und dem Beschlussesentwurf zuzustimmen. 
 
 
 Der Gemeindepräsident 
  
 
 Kuno Tschumi 
 
 
 

Beschlussesentwurf: 

1. Der Verpflichtungskredit bzw. der Objektkredit von brutto Fr. 615'000.00 wird 
genehmigt. 

 
3. Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Investitionsrechnung 2014. 
 
4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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